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Sprachprobleme?
So helfen Sie Ihrem Kind!

Schritt 1:
Wenden Sie sich zunächst an Ihren Kinderarzt 
oder unsere Ambulanz. Gemeinsam entscheiden 
Sie, welche Maßnahme sinnvoll ist.

Schritt 2:
Wenn für Ihr Kind eine Sprachreha in Frage 
kommt, stellen Sie mit Ihrem Kinderarzt oder 
unserer Ambulanz bitte einen Reha-Antrag bei 
der Deutschen Rentenversicherung (DRV):
•  Antrag auf Kinderrehabilitation

(Formular G0200)
•  Befundbericht des Kinderarztes

(Formular G0612)

Schritt 3:
Nach der Antwort der DRV melden wir uns eben-
falls bei Ihnen und klären alles Weitere.

Ambulant oder stationär?
Sie haben die Wahl!

Eine Sprachreha ist bei uns ambulant möglich. Ihr 
Kind kommt dann nur für die Therapie zu uns. Bei einer
stationären Sprachreha wohnen Sie beide für vier
Wochen in der Klinik.

Ab vier Jahren bis zur Einschulung kann eine statio-
näre oder ambulante Reha erfolgen. Ab der Einschu-
lung bis zu einem Alter von 12 Jahren ist eine statio-
näre Aufnahme möglich. Ob so oder so – wir freuen 
uns auf Sie!

Wenn Sie eine ambulante Maßnahme wünschen, 
geben Sie im Formular G0200 unter Punkt 4 „Wunsch 
und Wahlrecht“ bitte die „ambulante Durchführung“ 
an.

Ablauf der ambulanten Sprachreha

Ist Ihre Reha bewilligt? Dann erhalten Sie von uns die
Einladung zur „Onboarding Woche“.

•  Drei Tage mit einem Elternteil, ganztägig ambulant –
Mittwoch bis Freitag

•  Anschließend: ambulante Reha zwischen 09:00 und
12:00 Uhr ohne Begleitperson – zwei bis drei Tage
pro Woche

•  Regelmäßige Einbeziehung und Rückmeldung an
die Eltern inklusive verpflichtender Schulungen

•  Rehadauer: 25 Tage verteilt über 10 Wochen am
Stück

•  Ihr Kind ist zusammen mit drei weiteren Kindern
über den gesamten Zeitraum in einer festen
Rehagruppe

•  Am Ende der Reha findet mit Ihnen ein Abschluss-
gespräch statt

Wichtig zu wissen

•  Informieren Sie die Kita, wenn Ihr Kind nicht dort ist
•  Bitte sorgen Sie für den Transfer Ihres Kindes zur

Klinik und zurück
•  DRV-Vorgabe: Ihr Wohnort darf höchstens 

45 Minuten Fahrzeit von der Klinik entfernt sein
•  Frühstück und Mittagessen finden in der Kita oder

zu Hause statt, Getränke während des Aufenthal-
tes kommen von uns

•  Einer unserer Erzieher begleitet Ihr Kind in der
Klinik. Deshalb ist es wichtig, dass Ihr Kind Erfah-
rung damit hat, von unbekannten Personen betreut 
zu werden (etwa aus Krippe, Tagespflege oder Kita)

•  Eine Erstattung des Verdienstausfalls kann bei der
DRV beantragt werden (Formular G0561)

•  Wir sind berechtigt, Verordnungen für Nachsorge-
leistungen im Anschluss an die Reha zuzahlungs-
frei auszustellen

•  Eine Fahrkostenerstattung durch die DRV ist
grundsätzlich für alle Maßnahmen möglich
(Formular K6010)

•  Weitere Infos finden Sie auf unserer Webseite zur
ambulanten Sprachreha: 
www.vitrea-gesundheit.de/ambulante-sprachreha


